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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.Soz.Arb. Manfred Srb und .. 
, Freunde haben am 12. Juli ,1990 unter der Nr. 6018/J an mich 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Pro . . 
Senectute österreich gericht~t, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wurde Pro Senectute österreich in den Kalenderjahren 1986, 
19~7, 1988 und 1989 von Ihrem Bundesministerium subventio­
niert? 
Wenn ja: In welcher Höhe (aufgegliedert nach Jahren und 
Subventionssumme)? Wenn nein: Warum nicht? 

2. Planen Sie eine SUbventionierung des Vereins ab 1990? Wenn 
ja: In welcher Höhe? Wenn nein: Warum nicht? 

3. Sind Sie - wie wir - der Meinung, daß die Betreuung der 
Altenhelfer und damit die finanzielle sicherung von 
Vereinen bbenbeschriebener Art wichtig und notwendig ist, 
um die ohnehin kritische situation der Altenbetreuung zu 
verbessern? Wenn ja: Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus 
bzw. haben Sie daraus gezogen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Der Verein Pro Senectute österreich erhielt in den Jahren 1986, 

1987 und 1988 vom Bundeskanzleramt-Gesundheit keine Subven-

5932/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

tionen, weil erstmalig im Juli 1989 ein Förderungsansuchen ein­

gebracht wurde. 

Eine Prüfung der in der Folge vom Verein nachgereichten Unter­

lagen ergab, daß nach Ansicht des Bundeskanzleramtes-Gesundheit 

für eine Förderung der genannten Vorhaben primär Strukturre­

formmitteln des Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (KRAZAF) 

in Frage kämen. Gemäß § 2 des Bundesgesetzes über die Errich­

tung des KRAZAF, BGBl.Nr. 281/1988, sind diese Mittel für Maß­

nahmen bestimmt, die der Entlastung des stationären Akutbe­

reiches in Krankenanstalten dienen. 

Dem Verein wurde daher damals von der Geschäftsstelle des 

KRAZAF mitgeteilt, daß derartige Förderungsanträge beim zustän­

digen Amt der Landesregierung einzubringen sind, das zwar 

primär über die Mittelverwendung entscheidet, diese aber noch 

mit dem KRAZAF durch Vorlage eines Maßnahmenkonzeptes zu akkor­

dieren hat. 

Ungeachtet dessen habe ich in Aussicht genommen, für das 

heurige Jahr nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten eine 

Subvention zu gewähren. 

Zu Frage 3: 

Da der Betreuung alter Menschen in Hinkunft in allen Bereichen 

des ambulanten und stationären Gesundheitswesens besondere Be­

deutung zukommen wird und die Arbeiten derartiger Vereine 

gesundheitspolitisch wichtig und notwendig sind, werde ich -

soferne keine entsprechende Förderung aus KRAZAF-Mitteln er­

folgt - im Rahmen der Budgetverhandlungen dafür eintreten, 

Mittel für deren Förderung zu erhalten. 
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